An die 

Holzwickede, den 




Gemeinde Holzwickede

FB II / Öffentliche Ordnung 

Allee 4

59439 Holzwickede
ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER GESTATTUNG

 FORMCHECKBOX 

EINER SCHANKGENEHMIGUNG GEM. § 12 GASTSTÄTTENGESETZ 

 FORMCHECKBOX 

EINER AUSNAHMEGENEHMIGUNG GEM. § 9 Abs. 2 LIMSCHG (Sperrzeitverkürzung)

 FORMCHECKBOX 

EINER AUSNAHMEGENEHMIGUNG GEM. § 10 Abs. 4 LIMSCHG (Tonträger)

ANTRAGSTELLER

	Antragsteller (Verein, Gruppe):
	

	Verantwortlicher:

(Name, Vorname, Anschrift, Telefon) 

Mobilfunknummer (bitte unbedingt angeben)
	

	Grundstückseigentümer: (wenn abweichend)
	


VERANSTALTUNG

	Anlass der Veranstaltung:
	

	Veranstaltungsort:
	

	Tag und Uhrzeit
	Datum, Uhrzeit von/bis
	Datum, Uhrzeit von/bis
	Datum, Uhrzeit von/bis

	Anzahl der Teilnehmer/

zu erwartenden Gäste: (pro Tag)
	

	Name und Telefonnummer einer verantwortlichen Person, die während der gesamten Veranstaltung erreichbar ist. 
	


SANITÄRE ANLAGEN / AUSSCHANK

	
	Damenspültoiletten 

	
	Herrenspültoiletten
	
	Urinale

	
	Toilettenwagen

	
	Waschbecken

	
	Zahl der Ausgabestellen/Zapfstellen
	 FORMCHECKBOX 
 keine

	
	Es ist mindestens eine Spüle mit 2 Becken und Trinkwasseranschluss vorhanden.
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	
	Es wird ausschließlich Mehrweggeschirr genutzt
	 FORMCHECKBOX 
 nein


SICHERHEIT

 FORMCHECKBOX 
 Es wurde ein Sicherheitsdienst mit der Überwachung der Veranstaltung beauftragt /  FORMCHECKBOX 
 nein

	Name und Anschrift des Sicherheitsdienstes / Telefonnr. während der Veranstaltung


 FORMCHECKBOX 
 Es wird eine Eingangskontrollschleuse aufgebaut /




  FORMCHECKBOX 
 nein

 FORMCHECKBOX 
 Es wird ein Rettungsfahrzeug bereitgehalten /





  FORMCHECKBOX 
 nein

 FORMCHECKBOX 
 Es werden folgende Parkmöglichkeiten bereitgehalten:

	Parkplatz (Ort und Anzahl Stellflächen)
	Parkplatz (Ort und Anzahl Stellflächen)


Erklärung des Veranstalters: 
Der Antragsteller betätigt, dass er die in der Anlage beigefügten Hinweise zur Kenntnis genommen hat. 

Ihm ist bekannt, dass die Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen hygie-nischen, sanitären und sicherheitstechnischen Einrichtungen vorhanden sind und während der gesamten Dauer des Fests bzw. der Veranstaltung in ordnungsgemäßem und jederzeit brauchbaren Zustand unterhalten werden (z. B. ge-trennte WC-Anlagen für Damen und Herren, Personal-Toiletten, Schankanlagen) nur dann betrieben werden dürfen, wenn sie vorher vom Sachkundigen abgenommen wurden und dieser die ordnungsgemäße Beschaffenheit schriftlich bestätigt hat, ein Trinkwasseranschluss vorhanden ist und zum Gläserspülen Spüleinrichtungen mit zwei Becken und Frisch-Trinkwasserversorgung vorhanden sind. bekannt, dass die Gestattung insbesondere dann zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen 

        Stempel und Unterschrift

